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Naja, also wenn man die Attestpflicht mit Augenmaß einsetzt, klagt da niemand. Natürlich
verhängt man keine Attestpflicht, wenn klar ist, dass der betreffende Schüler eine
diagnostizierte Krankheit hat, die ihn wiederholt daran hindert, zur Schule zu gehen. Wenn aber
klar ist, dass ein Schüler (in der Oberstufe!) regelmäßig Stunden schwänzt, sind unter Garantie
auch die Eltern daran interessiert, dass ihr Sprössling seine Schullaufbahn erfolgreich
absolviert, und dankbar für das Handeln der Schule.
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